
Anschluss B-Plan 82

'Steep'

Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.04 (BGBl. I S. 2414), zuletzt

 geändert durch Gesetz vom 21.12.06 (BGBl. I S. 3316)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.90 (BGBl. I S. 132),

  zuletzt geändert durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.93

(BGBl. I S. 466)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

 (Planzeichenverordnung) i.d.F. vom 18.12.90 (BGBl. 1991 I S. 58)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. vom 18.04.06 (GVOBl. M-V S. 102),

geändert durch Gesetz vom 23.05.06 (GVOBl. M-N S. 194)

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz LPlG) i. d. F.  der Bekanntmachung vom 20.05.98 (GVOBl. M-V S. 503),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.06 (GVOBl. M-V S. 560)

- Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekannt -

machung vom 08.06.04 (GVOBl. M-V S. 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.12.07

(GVOBl. M-V S. 410, 413))

- Hauptsatzung der Stadt Neubrandenburg vom 08.08.02 i. d. F der Bekanntmachung vom 21.08.02 

(Stadtanzeiger Nr. 11,11. Jahrgang), zuletzt geändert durch Beschluss der Stadtvertretung vom

03.03.05, in Kraft am 24.03.05 (Stadtanzeiger Nr. 3, 14. Jahrgang)

- Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LNatG M-V) i. d. F. der Bekannt-

 machung vom 22.10.02 (GVOBI. M-V 2003 S. 1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.06

GVOBl. M-V  S. 560)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses (§ 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 3 BauGB) der

   Stadtvertretung vom  05.10.95  . Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs-

       beschlusses ist gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB durch Abdruck im Stadtanzeiger am

 25.10.95 erfolgt.

2. Die für Raumordnung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 3 Nr. 2

Raumordnungsgesetz (ROG) am 05.04.06  beteiligt worden.  In diesem Rahmen erfolgte

 gleichzeitig die Anzeige gemäß § 17 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPlG).

3. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am   06.04.92

 durchgeführt worden.

4. Die Abstimmung über die Bebauungspläne mit den benachbarten Gemeinden ist gemäß § 2

Abs. 2 BauGB am  30.03.06 erfolgt.

5. Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 1 S. 1

BauGB mit Schreiben vom 30.03.06  zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert

worden.

6. Die Stadtvertretung hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 09.03.06 den Entwurf

des Bebauungsplans mit der Begründung beschlossen und zur öffentlichen Auslegung

bestimmt.

7. Der Entwurf des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

(Teil B) sowie der Begründung, haben in der Zeit vom 30.03.06 bis zum  02.05.06

während der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 53,

FB Stadtplanung und Umwelt, Abt. Bauleitplanung, gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB öffentlich

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB mit dem Hinweis,

dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Nieder-

schrift vorgebracht werden können, am  22.03.06  im Stadtanzeiger ortsüblich bekanntge-

macht worden.

8. Der katastermäßige Bestand wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen

 Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die ALK durch

Digitalisierung des analogen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können nicht

abgeleitet werden.

                   gez.  i.A. Köhn

Neubrandenburg, den   10.08.06                                                 Referatsleiter Kataster & Vermessung

9. Die durch die Planung berührten Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 BauGB

 am  30.03.06  von der öffentlichen Auslegung unterrichtet worden.

10. Die Stadtvertretung hat gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 4 Abs. 3 S. 1 und § 1 Abs. 6 BauGB

vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörde und Träger öffentlicher Belange am

 06.07.06  geprüft. Das Ergebnis ist gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 BauGB mitgeteilt worden.

11. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde

 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB am  06.07.06  von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen.

Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom

        06.07.06  gebilligt.

12. Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text

(Teil B), wird hiermit gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern (KV M-V) ausgefertigt.

gez. Dr. Paul Krüger

 Neubrandenburg, den   17.07.06                       Siegel                       Der Oberbürgermeister

13. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden

 von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß

 § 10 Abs. 3 S. 1 und 4 BauGB i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am  19.07.06 im Stadt-

 anzeiger ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung

 der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf

 die Rechtsfolgen (§ 214 f. BauGB) auf die Bestimmung des § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen

worden. Die Satzung ist gemäß § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB mit Ablauf des 19.07.06  in Kraft

getreten.

14. Im ergänzenden Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB wird die Satzung über den Bebauungsplan,

 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), gemäß § 5 Abs. 4 S. 1 der

Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erneut ausgefertigt.

    gez. Dr. Paul Krüger

 Neubrandenburg, den   27.10.08                             Siegel             Der Oberbürgermeister

15. Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden

 von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist gemäß

 § 214 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung am  29.10.08 im Stadtanzeiger ortsüblich

bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen

(§ 214 f. BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen

 (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmung des § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen worden.

Die Satzung ist gemäß § 214 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB am  29.10.08

veröffentlicht und rückwirkend zum 19.07.06 in Kraft getreten.

STADT NEUBRANDENBURG

Bebauungsplan Nr. 16.1

"An der Landwehr

(Gewerbepark)"

TEXT (TEIL B)

Planungsrechtliche Festsetzungen

gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

1.1.1 Mischgebiet (MI, § 6 BauNVO)

1.1.1.1  Zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig sind alle in der § 6 Abs. 2 und 3 BauNVO genannten Arten von

baulichen Nutzungen, soweit nicht im Folgenden bestimmte Arten (Unterarten, Branchen) als unzulässig

oder ausnahmsweise zulässig festgesetzt werden.

1.1.1.2  Im MI sind gemäß § 1 Abs. 5 und § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO unzulässig:

 die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 Bau NVO allgemein zulässigen Vergnügungsstätten

 die gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten

 Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbetreibenden,

die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher wenden (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

1.1.1.3  Im MI sind gemäß § 1 Abs. 5 Bau NVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO  ausnahmeweise

 zulässig:

 nur solche Verkaufsstellen bis 500 m2 Verkaufsfläche, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen

Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und der gewerblich

genutzten Fläche untergeordnet sind (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

 die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO allgemein zulässigen sonstigen Gewerbebetriebe

1.1.2 Gewerbegebiet (GE, § 8 BauNVO) und eingeschränktes Gewerbegebiet (GE E, § 8 BauNVO)

1.1.2.1 Im GE und GEE sind zulässig bzw. ausnahmsweise zulässig sind alle in der § 8 Abs. 2 und 3 BauNVO

genannten Arten von baulichen Nutzungen, soweit nicht im Folgenden bestimmte Arten (Unterarten,

Branchen) als unzulässig oder ausnahmsweise zulässig festgesetzt werden.

1.1.2.2  Im GE und im GEE sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig:

· Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrieben und anderen Gewerbetreibenden,

die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher wenden (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO)

1.1.2.3  Im GE und im GEE sind gemäß § 1 Abs. 5 Bau NVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO aus-

nahmsweise zulässig:

 nur solche Verkaufsstellen bis 500 m2 Verkaufsfläche, die in unmittelbarem räumlichen und betrieblichen

Zusammenhang mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbebetrieben stehen und der gewerblich

genutzten Fläche untergeordnet sind (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO)

1.1.2.4  Im GE sind gemäß § 1 Abs. 6 Bau NVO unzulässig:

 von den nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gehörende

Betriebe mit Angeboten an Sexdarstellung, wie Sexkino, Peepshows, Bar- und Filmclub, Bordelle,

bordellartige Betriebe u. ä.

1.1.2.5  Im GEE sind gemäß § 1 Abs. 6 Bau NVO unzulässig:

 die gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten

1.1.3 Sonstiges Sondergebiet "Großflächiger Möbelmarkt" (SO, § 11 Abs. 3 BauNVO)

Gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO sind im sonstigen Sondergebiet nur großflächige Einzelhandelsbetriebe 

zulässig.

In den BF 35.1 bis 35.4 sind insgesamt maximal 27.000 qm Verkaufsraumfläche zulässig.

Davon entfallen auf den: - Teppichfachmarkt      4.000 qm

                                                  - Möbelfachmarkt      23.000 qm

         - mit integriertem Restaurant zusätzlich zur Verkaufsfläche.

 Im Sondergebiet sind nur Einzelhandelsbetriebe mit Sortimenten entsprechend der Positivliste 1

(Anlage 1) zulässig.

 Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevanten Sortimenten entsprechend der Negativliste 1 (Anlage 2)

 sind nicht zulässig.

 Branchenübliche Rand- und Nebensortimente dürfen, soweit sie nicht in der v. g. Positivliste oder

Negativliste enthalten sind, im Möbelfachmarkt max. 2000 qm und im Teppichfachmarkt max. 15 % der

 gesamten Verkaufsfläche des jeweiligen Fachmarktes umfassen.

 Innenstadtrelevante Rand- und Nebensortimente entsprechend der Positivliste 2 (Anlage 3) sind nur im 

Möbelfachmarkt mit einer max. Verkaufsfläche von 700 qm zulässig.

 Gesonderte Verkaufsabteilungen für Rand- und Nebensortimente sind nur zulässig für Sortimente 

entsprechend der Positivliste 3 (Anlage 4).

1.2 Maß der baulichen Nutzung, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Für technische Aufbauten und Werbeanlagen ist die Überschreitung der maximalen Gebäudehöhe um bis

zu 3,0 m ausnahmsweise zulässig.

1.3 Bauweise, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Im GE, GEE Die Bauweise weicht von der offenen Bauweise insofern ab, als die Längenbeschränkung

und SO von 50,0 m entfällt (§ 22 Abs. 2 BauNVO).

Im MI Die Bauweise weicht von der offenen Bauweise insofern ab, als die zulässige

Gebäudelänge von 50,0 m auf 30,0 m verkürzt wird (§ 22 Abs. 2 BauNVO).

1.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

1.4.1  im GE, GEE Garagen und überdachte Stellplätze und sonstige Nebengebäude sind, mit Ausnahme der

und SO MI-Gebiete, nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.4.2 Im GE und   sind im Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksfläche Mülltonnenstandplätze

 GEE   unzulässig.

1.5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 20BauGB

          Kompensationsflächen

          Auf der Fläche M 1 (öffentlich) ist eine 10,0 m breite Pflanzung anzulegen. Auf 100 qm sind ein

Laubbaum und 20 Laubsträucher zu pflanzen. (Pflanzenliste s. Anlage 5)

1.6 Leitungsrechte, § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Leitungsrecht zugunsten der Stadt Neubrandenburg bzw. der Versorgungsträger. Überbauung und

Bepflanzung

mit tiefgreifenden Wurzeln der Fläche mit Leitungsrechten ist nur nach Zustimmung der Berechtigten

möglich.

L 1  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (SW, RW)

L 2  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (TW)

L 3  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (FW)

L 4  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (SW)

L 5  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (RW)

L 6  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (Elt)

L 7  Leitungsrecht zugunsten Neubrandenburger Stadtwerke (KFA)

1.7 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

- Lärmschutzmaßnahmen, § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Für die im Bebauungsplan als Gewerbe-, eingeschränktes Gewerbe-, Misch- und Sondergebietsflächen

ausgewiesenen Baugebiete (GE, GEE , MI und SO) sind gemäß § 1 Absatz 4 und § 11 Abs. 3 BauNVO

immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) pro m² in dB(A) gemäß folgender

Tabelle als Höchstwerte festgesetzt.

Baufeld       Gebietsnutzung Schallleistungspegel L   "   Schallleistungspegel L   "

 gem. B-Plan (IFSP) (IFSP)

30 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

31 GEE 58 dB(A)/m² 43 dB(A)/m²

32/ 34, MI 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

35.1 SO 64 dB(A)/m² 49 dB(A)/m²

35.2 SO 57 dB(A)/m² 42 dB(A)/m²

35.3 SO 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

35.4 SO 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

36 MI 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

37.1 GEE 62 dB(A)/m² 47 dB(A)/m²

37.2 GEE 57 dB(A)/m² 42 dB(A)/m²

38.1, 38.2, MI 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

38.3, 38.4,    MI 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m²

38.5 MI 55 dB(A)/m² 40 dB(A)/m

39 GEE 58 dB(A)/m² 43 dB(A)/m²

40 GEE 60 dB(A)/m² 45 dB(A)/m²

41 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

42 GEE 58 dB(A)/m² 43 dB(A)/m²

43.1 GEE 60 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

43.2 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

44.1 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

44.2 GE 63 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

46 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

47 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

48 GEE 58 dB(A)/m² 43 dB(A)/m²

49 GE 65 dB(A)/m² 50 dB(A)/m²

Hinweis: Baufeld 45 ersatzlos gestrichen.

Auf den mit Schallleistungspegeln ausgewiesenen Baugebieten dürfen nur Anlagen errichtet und

betrieben werden, die die angegebenen IFSP (Lw") in dB(A)/m² auf der jeweiligen Baufläche bzw. die

 Teilbeurteilungspegel an den maßgeblichen Imissionsorten gemäß gutachterliche Stellungnahme

(Februar 2006) nicht überschreiten.

Für die im B-Plan ausgewiesenen Mischgebietsflächen (BF 38.1 bis 38.5, 32/34, 36) sind zum Schutz

 gegen Außenlärm für Aufenthaltsräume in Wohnungen erforderliche, resultierende Schalldämmmaße

der Außenbauteile von erf. R   > 35 dB sicherzustellen.

1.8    Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, § 9 Abs. 1

Nr. 25 a BauGB

1.8.1 Straßenbepflanzung

Planstraßen A 1 - A 3 + B     Winterlinde (Tilia cordata)

Planstraße C                         Feldahorn (Acer campestre)

Planstraße D                         Weißbuche (Carpinus betulus)

Planstraße E 2 und E 3         Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

Planstraßen G und E 1          Spitzahorn (Acer platanoides)

Planstraße F                          Mehlbeere (Sorbus intermedia)

Ausnahmen im Bereich der Zu- und Abfahrten sind zulässig. Abweichungen von den hier getroffenen

Festlegungen für Einzelbäume können dann vorgenommen werden, wenn eine Überschneidung mit

vorhandenen Leitungstrassen dies erforderlich macht.

Mit neu zu verlegenden Leitungen ist ein Abstand von 2,00 m zu festgesetzten Baumstandorten

einzuhalten. Wird dieser Abstand unterschritten, so sind zusätzliche technische Maßnahmen zum Schutz

der Bäume vorzusehen.

Öffentliche Parkplätze sind im Wechsel mit Straßenbäumen im Straßenraum einzuordnen. Die Pflanzung

der Straßenbäume erfolgt alleeartig in Gruppen. In der Straße A und B sind Dreiergruppen, in den

anderen Straßen Zweiergruppen zu pflanzen. Der Baumabstand in der Reihe beträgt bei Dreiergruppen i.

d. R. 8 m, bei Zweiergruppen i. d. R. 6 m. Der Abstand zwischen den Baumgruppen ergibt sich aus dem

Platzbedarf für 3 Parkplätze (Längsaufstellung) und beträgt i. d. R. 27 m. Ausnahmen sind zulässig im

Bereich von Grundstückseinfahrten, Einmündungs- und Kreuzungsbereichen sowie Haltestellen des

ÖPNV.

1.8.2 Pflanzgebote

1.8.2.1In der Fläche TB 4 ist eine 5,00 m breite Baumhecke anzulegen; Rasterpflanzungen 1,50 m x 1,00 m.

Auf 10 lfd. m ist mindestens ein Baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Südlich parallel zur Baumhecke ist die Anlage eines unbefestigten Weges zur Bewirtschaftung der

öffentlichen Grünfläche zulässig (Pflanzlisten s. Anlage 5).

1.8.2.2Aufwertung vorhandener allochthoner Randpflanzungen:

Die im Plan dargestellten Flächen (TB 1, TB 2, TB 3) sind ergänzend mit standortgerechten,

einheimischen Gehölzen der potentiellen natürlichen Vegetation zu bepflanzen und bei extensiver Pflege

dauerhaft zu erhalten. Die Gehölze werden hier in Lücken zwischen die vorhandenen Gehölze in die Gras-

 oder Krautnarbe gepflanzt (1 Baum und 2 Sträucher auf 50 qm).

In dichten Beständen sind die erforderlichen Lücken zu schaffen. (Pflanzlisten s. Anlagen 5)

Die im Plan dargestellten Flächen (TB 6) sind ergänzend mit standortgerechten, einheimischen Ge-

hölzen der potentiellen natürlichen Vegetation zu bepflanzen und bei extensiver Pflege dauerhaft zu

erhalten. Die Gehölze werden hier in Lücken zwischen die vorhandenen Gehölze in die Gras- oder

Krautnarbe gepflanzt. In dichten Beständen sind die erforderlichen Lücken zu schaffen. (Pflanzlisten

s. Anlagen 5)

Die Flächen TB 1, 2, 3 und 5 sind nach abgeschlossener Entwicklungspflege einer weitgehenden

natürlichen Sukzession zu überlassen. Mittel- und langfristig sind die allochthonen (fremdländischen)

Gehölze zugunsten der autochthonen (heimischen) zu reduzieren.

1.8.2.3 Pflanzungen auf Grundstücken

Auf den gewerblich genutzten Grundstücken ist pro 400 qm Grundstücksfläche (MI) bzw. pro 500 qm

Grundstücksfläche (GE) ein groß- oder mittelkroniger Baum zu pflanzen (Pflanzliste s. Anlage 5).

Der Anteil an Nadelgehölzen darf 10 % nicht überschreiten.

1.8.2.4 Pflanzungen auf nicht überbaubarer Grundstücksfläche

Bereich zwischen Verkehrsflächen und Baugrenze, der nicht überbaubaren Grundstücksflächen:

Im GE, GEE    Ansaat von Rasenflächen, Anpflanzung von Sträuchern auf 20 % der Fläche.

Bereich zwischen hinterer Baugrenze und Grundstücksgrenze der nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen:

Im GE, GEE   Die Stellplätze sind mit groß-, mittel- oder kleinkronigen Bäumen zu überstellen. Je

3 Stellplätze 1 kleinkroniger Baum bzw. je 6 Stellplätze ein groß- oder mittelkroniger Baum.

2.  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 86 LBauO M-V

2.1 Dachform, § 86 Abs. 1 LBauO M-V

Im MI Satteldächer bis 25 Grad bzw. 45 Grad Dachneigung sind zulässig.

2.2 Gestaltung der Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 86 Abs. 1 LBauO M-V)

Im GE,   sind  Stellplätze für Abfall- und Wertstoffbehälter durch geeignete Vorkehrungen (z. B.

GEE Sichtblenden, Bepflanzungen) zu öffentlichen einsehbaren Bereichen abzuschirmen.

3.  Hinweise

3.1 Verkehrsflächen

Die Maße der Verkehrsflächen sowie die Trassenführung des Fuß- und Radweges sind Orien-

tierungen für die nachfolgenden ingenieurtechnischen Planungen.

Die Straßen im Plangebiet werden als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt. Der Querschnitt

der Straßen A 1 setzt folgende Zonierung fest Fahrbahn - Baumstreifen - Radweg - Gehweg

Für die Straßen A 2, A 3, B, C, E 1, E 2 und F wird folgende Zonierung festgesetzt:

Fahrbahn - Baumstreifen - Gehweg

Für die Straße A 3 und C ist ein Baumstreifen festgesetzt, der Querschnitt der Straße E 2 wird mit nur

einem Gehweg festgesetzt.

Die Straßen F 1 bis F 4 werden als Mischverkehrsflächen festgesetzt.

3.2 Die im Planteil A gekennzeichnete abflusslose Grube ist nach abfallrechtlichen Gesichtspunkten

ordnungsgemäß zu entsorgen.

4.0 Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

2.1 Denkmalschutz/Denkmalpflege gemäß § 1 Abs. 3 DSchG M-V

Bodendenkmale:

Die Veränderungen oder Beseitigung dieses Bodendenkmals kann nach § 7 DSchG M-V genehmigt

werden, sofern vor Beginn die fachgerechte Bergung und Dokumentation dieses Bodendenkmals

 sichergestellt wird. Alle durch diese Maßnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher zu tragen

 (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). Über die Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und

 Dokumentation der Bodendenkmale sind das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege und die untere

 Denkmalschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Wenn darüber hinaus in den anderen Bereichen des B- Planes bei Erdarbeiten Funde oder

auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, so gilt § 11 DSchG M-V (GVbl. Mecklenburg-

Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 12 ff.).

Anlagen zu 1.1.3. Sonstiges Sondergebiet "Großflächiger Möbelmarkt" (SO, § 11 Abs. 3 BauNVO)

w
T

w
N

Positiv- und Negativliste der zulässigen/Unzulässigen Kern-, Neben- und Randsortimente im

Sondergebiet "GroSSflächiger Möbelmarkt"

Anlage 1

Positivliste 1

Im Sondergebiet "Großflächiger Möbelmarkt" zulässige Sortimente entsprechend der Systematik der

Wirtschaftszweige (WZ) und dem Warenverzeichnis für die Binnenhandelsstatistik (WB)

- Abgepasste Teppiche

- Textiler Bodenbelag als Bahnware

- Textile Bodenfliesen

- Nichttextile Bodenbeläge (ohne Bodenbeläge aus Holz, feinkeramische Bodenfliesen und

andere mineralische Bauelemente)

- Wohnschränke und verwandte Erzeugnisse

- Küchenschränke

- Polster- und Wohnsitzmöbel, Küchenstühle

- Wohn- und Küchentische

- Schlafmöbel

- Ergänzungsmöbel

- Badezimmerschränke und ähnliches

- Korbmöbel

- Büromöbel

- Gestühl und Schulmöbel

- Ladeneinrichtungen und Schaufensterrückenbauten

- Möbelteile

- Heimtextilien

- Matratzen und verwandte Bettartikel

Anlage 2

Negativliste 1

Innenstadtrelevante Sortimente, die zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die

städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Sondergebiet "Großflächiger Möbelmarkt" nicht geführt

werden dürfen.

- Oberbekleidung, Unterbekleidung

- Wäsche (außer Bettwaren)

- Textilien

- Schuhe und Lederwaren

- Spiel- und Sportwarenartikel

- Uhren (außer Wohnraumuhren)

- Schmuck

- Optik/ Fotoartikel

- Musikalien, Video, Musikinstrumente

- Radios, HiFi-Geräte, Fernseher und Auto Hifi

- Schreibwaren und Bücher

- Drogerie und Arzneimittel

- Nahrungs- und Genussmittel

- Zoologischer Bedarf

Anlage 3

Positivliste 2

Innenstadtrelevante Sortimente, die als Rand- und Nebensortimente im Möbelfachmarkt des

Sondergebietes "Großflächiger Möbelmarkt" geführt werden dürfen

- Glas/Porzellan/Keramik

- Kunstgewerbe

- Leuchten und Zubehör

- Uhren, soweit es sich um Wohnuhren handelt

Anlage 4

Positivliste 3

Rand- und Nebensortimente im Sondergebiet "Großflächiger Möbelmarkt", die in gesonderten

Verkaufsabteilungen geführt werden dürfen entsprechend der Systematik der Wirtschaftszweige

(WZ) und dem Warenverzeichnis für die Binnenhandelsstatistik/WB).

- Heiz- und Kochgeräte, Kühl-, Gefriermöbel, Wasch- und Geschirrspülmaschinen für den

Haushalt, soweit diese das Hauptsortiment ergänzen

- Bettwaren


